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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den B2B Bereich der 
Firma Laumann Metalltechnik GmbH, Niemannstraße 12, 48477 Hörstel 

(Stand: Februar 2026) 
 

1. Geltungsbereich/Allgemeines 
a. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Laumann Metall-

technik GmbH gelten für alle Geschäftsbeziehungen, auch für Aus-
künfte und Beratung, ausschließlich. 

b. Für Vertragserweiterungen, Ergänzungen und Nebenabreden gelten 
ebenfalls diese AGB, ohne dass es jeweils eines ausdrücklichen Hin-
weises bedarf. 

c. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende AGB/Einkaufs-
bedingungen des Vertragspartners/Bestellers gelten nur, wenn und 
soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen 
auf derartige abweichende AGB gilt insbesondere nicht als Anerken-
nung oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. Unsere 
AGB gelten anstelle etwaiger AGB des Kunden/Besteller auch dann, 
wenn nach diesen die Auftragsannahme als bedingungslose Anerken-
nung der AGB des Kunden/Bestellers vorgesehen ist, oder wir nach 
Hinweis des Kunden/Bestellers auf die Geltung seiner AGB liefern, es 
sei denn, wir haben ausdrücklich auf die Geltung unserer AGB verzich-
tet. Der Ausschluss der AGB des Kunden/Bestellers gilt auch dann, 
wenn die AGB zu einzelnen Regelungspunkten keine gesonderte Re-
gelung enthalten. Der Kunde/Besteller erkennt durch Annahme unse-
rer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den 
AGB/Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

d. Die Vertragsparteien werden mündliche Abreden unverzüglich schrift-
lich bestätigen. 

e. Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne 
von § 14 BGB, d.h. natürlichen oder juristischen Personen, welche die 
Ware oder Leistung zu gewerblichen oder beruflichen Verwendung er-
werben, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und  öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen gem. § 310 Abs. 1 S. 1 BGB. 

f. Soweit im Folgenden von Schadensersatzansprüchen die Rede ist, sind 
damit in gleicher Weise auch Aufwendungsersatzansprüche i.S.v. § 
284 BGB gemeint. 
 

2. Auskünfte/Beratung/Eigenschaften der Produkte und Leistungen 
a. Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte und Leis-

tungen durch uns oder unsere Vertriebsmittler erfolgen ausschließlich 
aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. Sie stellen keinerlei Eigen-
schaften oder Garantien in Bezug auf unsere Produkte dar. Die hierbei 
angegebenen Werte sind als Durchschnittswerte unserer Produkte an-
zusehen. Wir stehen mangels ausdrücklicher anderweitiger Vereinba-
rung nicht dafür ein, dass unser Produkt und/oder Leistungen für den 
vom Vertragspartner/Besteller verfolgten Zweck geeignet sind. 

b. Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur ausdrücklich kraft schriftli-
chen, gesonderten Beratungsvertrags. 

c. Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schrift-
lich eine Eigenschaft und/oder einen Leistungserfolg als „rechtlich ga-
rantiert“ bezeichnet haben.  
 

3. Probeexemplare/überlassene Unterlagen und Daten/Muster/ Kos-
tenanschläge 

a. Die Eigenschaften von Mustern bzw. Probeexemplaren werden nur 
dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich verein-
bart wurde. Der Vertragspartner/Besteller ist zur Verwertung und 
Weitergabe von Mustern nicht berechtigt. Wird unsererseits aufgrund 
eines Warenmusters verkauft, so sind Abweichungen hiervon bei der 
gelieferten Ware zulässig und berechtigen nicht zu Beanstandungen 
und Ansprüchen uns gegenüber, wenn sie handelsüblich sind und et-
waig vereinbarte Spezifikationen durch die gelieferte Ware eingehal-
ten werden, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde. 

b. An den dem Vertragspartner/Besteller bekanntgegebenen oder über-
lassenen Mustern, Abbildungen, Zeichnungen, Daten, Kostenanschlä-
gen und sonstigen Unterlagen über unsere Produkte und Leistungen 
behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch 
für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. Der Vertragspartner/Besteller verpflichtet sich, die in vorstehen-
dem Satz aufgeführten Muster, Daten und/oder Unterlagen nicht 

Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, wir erteilen unsere aus-
drückliche schriftliche Einwilligung. Diese sind auf Aufforderung an 
uns zurückzugeben, soweit ein darauf basierender Auftrag an uns 
nicht erteilt wird. 
 

4. Vertragsschluss/Liefer- und Leistungsumfang/Beschaffungsrisiko 
und Garantie 

a. Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich gekennzeichnet sind. 

b. Auch für die dem Angebot beigefügten Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sowie sonstigen Unterlagen gilt das zu 
Ziff. 3 Gesagte. Sie beschreiben lediglich den einzelnen Artikel, sind 
jedoch ebenfalls nicht verbindlich. 

c. Der Vertragspartner/Besteller ist an seine Bestellung als Vertragsan-
trag 14 Kalendertage - bei elektronischer Bestellung 5 Werktage (je-
weils an unserem Sitz) - nach Zugang der Bestellung bei uns gebunden, 
soweit der Vertragspartner/Besteller nicht regelmäßig auch mit einer 
späteren Annahme durch uns rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch 
für Nachbestellungen des Kunden. 

d. Der Vertrag kommt - auch im laufenden Geschäftsverkehr - erst dann 
zustande, wenn wir die Bestellung des Vertragspartners/Bestellers 
schriftlich oder in Textform (das heißt auch per Telefax oder E-Mail) 
durch Auftragsbestätigung bestätigen. Die Auftragsbestätigung gilt 
nur unter der Bedingung, dass noch offene Zahlungsrückstände des 
Vertragspartners/Bestellers beglichen werden und dass eine durch 
uns vorgenommene Kreditprüfung des Vertragspartners/Bestellers 
ohne negative Auskunft bleibt. Bei der Lieferung oder Leistung inner-
halb der angebotsgegenständlichen Bindungsfrist des Vertragspart-
ners/Bestellers kann unsere Auftragsbestätigung durch unsere Liefe-
rung ersetzt werden, wobei die Absendung der Lieferung maßgeblich 
ist. 

e. Der Vertragspartner/Besteller hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss 
schriftlich auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Produkte 
hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere vertrag-
lichen Verpflichtungen und Haftung. Mangels anderweitiger ausdrück-
licher Vereinbarung sind wir lediglich verpflichtet, die bestellten Pro-
dukte als in der Bundesrepublik Deutschland verkehrs- und zulas-
sungsfähige Ware zu liefern. 

f. Wir sind lediglich verpflichtet, aus unserem eigenen Warenvorrat zu 
leisten (Vorratsschuld). 

g. Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Beschaffungsga-
rantie liegt nicht allein in unserer Verpflichtung zur Lieferung einer nur 
der Gattung nach bestimmten Sache. Ein Beschaffungsrisiko im Sinne 
von § 276 BGB übernehmen wir nur kraft schriftlicher, gesonderter 
Vereinbarung unter der Verwendung der Wendung „übernehmen wir 
das Beschaffungsrisiko…..“. 

h. Verzögert sich die Abnahme der Produkte oder deren Versand aus ei-
nem vom Vertragspartner/Besteller zu vertretenden Grund, sind wir 
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist, nach 
unserer Wahl sofortige Vergütungszahlung zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadens-
ersatz statt der ganzen Leistung zu verlangen. Die Fristsetzung muss 
schriftlich oder in Textform erfolgen. Wir müssen hierin nicht noch-
mals auf die Rechte aus dieser Klausel hinweisen.  
Im Falle des vorstehend geregelten Schadensersatzverlangens beträgt 
der zu leistende Schadensersatz 20 % des Nettolieferpreises bei Werk- 
und Kaufverträgen oder 20 % der vereinbarten Nettovergütung bei 
Leistungsverträgen. Der Nachweis einer anderen Schadenshöhe oder 
des Nichtanfalls eines Schadens bleibt beiden Parteien vorbehalten. 
Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden 

i. Bei bestellerseitig verspätetem Lieferauftrag oder -abruf sind wir be-
rechtigt, die Lieferung um den gleichen Zeitraum des bestellerseitigen 
Rückstandes zuzüglich einer Dispositionsfrist von 4 Werktagen am Ort 
unseres Sitzes hinauszuschieben. 
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5. Lieferung/Erfüllungsort/Lieferzeit/Lieferverzug/Verpackung 
a. Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und 

schriftlich vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren 
(ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese 
nach besten Kräften einzuhalten. 

b. Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen, sofern nichts anderes ver-
einbart ist, mit Abschluss des Vertrages. Sie beginnen jedoch nicht vor 
Eingang der von dem Vertragspartner/Besteller zu beschaffenden Un-
terlagen, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt 
sind und völlige Auftragsklarheit herrscht, vor der Abklärung aller 
technischen Fragen und der Einigung über die Auftragsart, der recht-
zeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen des 
Vertragspartners/Bestellers, insbesondere der Zahlung-, Mitwirkung- 
und sonstigen Nebenpflichten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung der Laumann Metalltechnik GmbH mit Materialien 
und Rohstoffen etc. Entsprechendes gilt für Liefertermine und Leis-
tungstermine. Hat der Vertragspartner/Besteller nach Auftragsertei-
lung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue angemessene Liefer- 
und/oder Leistungsfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns. 

c. Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware 
unser Werk oder das Lager verlässt, die Ware an den Transport über-
geben wird oder die Lieferbereitschaft angezeigt wird. 

d. Geraten wir in Lieferverzug, muss der Vertragspartner/Besteller uns 
zunächst eine angemessene Nachfrist von mindestens - soweit nicht 
unangemessen - 14 Tagen zur Leistung setzen. Verstreicht diese 
fruchtlos, bestehen Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverlet-
zung - gleich aus welchem Grund - nur nach Maßgabe der Regelung in 
Ziff. 11. 

e. Erfolgt die Abnahme nicht zum vereinbarten Termin, lagern wir die 
vertragsgegenständliche Ware auf Kosten des Vertragspartners/ Be-
stellers ein. Die anfallenden Verpackungs-, Transport- und Versiche-
rungskosten (letztere soweit eine Transportversicherung vereinbart 
wurde) stellen wir beim Versand dem Kunden zusätzlich in Rechnung. 
Bei Einlagerungen hatte der Vertragspartner/Besteller eine Lagerpau-
schale in Höhe von einem Prozent der Nettovergütung je Woche für 
die eingelagerte Ware zu zahlen. Beiden Parteien bleibt der Nachweis 
eines geringeren oder höheren Aufwandes, dem Vertragspartner/Be-
steller auch der Nachweis eines gänzlich fehlenden Aufwandes vorbe-
halten. 

f. Wenn dem Vertragspartner/Besteller wegen unseres Verzuges ein 
Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche be-
rechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede 
angefangene Woche des Verzuges 0,5 % der Nettovergütung für die 
im Verzug befindliche Warenlieferung und/oder Leistungen im Gan-
zen, aber höchstens 5 % der Nettovergütung der Gesamtlieferung 
und/oder Gesamtleistung, die infolge des Verzuges nicht rechtzeitig 
oder nicht vertragsgemäß von uns geliefert und/oder geleistet wird. 
Ein weitergehender Ersatz unsererseits des Verzögerungsschadens ist 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle eines vorsätzlichen, grob fahr-
lässigen oder arglistigen Handels unsererseits, bei Ansprüchen wegen 
der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, bei Verzug sowie im 
Falle eines vereinbarten fixen Liefertermins im Rechtssinne und der 
Übernahme einer Leistungsgarantie oder eines Beschaffungsrisikos 
nach § 276 BGB und bei einer gesetzlich zwingenden Haftung. 
 

6. Höhere Gewalt/Selbstbelieferung 
a. Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbrin-

gung unserer geschuldeten vertragsgegenständlichen Lieferung oder 
Leistung Lieferungen oder Leistungen unserer Unterlieferanten/Zulie-
ferer trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor Ver-
tragsschluss mit dem Vertragspartner/Besteller entsprechend der 
Quantität und der Qualität aus unserer Liefer- oder Leistungsverein-
barung mit dem Kunden (kongruente Einwirkung) nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse Höherer Gewalt von nicht 
unerheblicher Dauer (d.h. mit einer Dauer von länger als 14 Kalender-
tagen) ein, so werden wir unseren Vertragspartner/Besteller rechtzei-
tig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem Fall sind wir be-
rechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung herauszuschie-
ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informati-
onspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko oder 

eine Liefergarantie übernommen haben. Der Höheren Gewalt stehen 
gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Roh-
stoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe oder - Hinder-
nisse, unverschuldete Betriebsbehinderungen - zum Beispiel durch 
Feuer, Wasser und Maschinenschäden - und alle sonstigen Behinde-
rungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft 
herbeigeführt worden sind. 

b. Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und 
wird aufgrund von Ereignissen nach Ziff. 6.a. der vereinbarte Lieferter-
min oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten, so ist der Vertrags-
partner/Besteller berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer an-
gemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Ver-
trag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des Vertragspart-
ners/Bestellers, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in die-
sem Fall ausgeschlossen. 

c. Vorstehende Regelung gemäß Ziff. 6.b. gilt entsprechend, wenn aus 
den in Ziff. 6.a. genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinba-
rung eines festen Liefertermins dem Vertragspartner/Besteller ein 
weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. 
 

7. Versand/Gefahrtragung/Abnahme 
a. Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lie-

ferung ex works Incoterms 2010. Bei Hol- und Schickschuld reist die 
Ware auf Gefahr und zu Lasten des Kunden. 

b. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt bei ver-
einbarter Versendung mangels anderer Vereinbarung uns vorbehal-
ten. Wir werden uns jedoch bemühen, hinsichtlich Versandart und 
Versandweg Wünsche des Vertragspartners/Bestellers zu berücksich-
tigen, ohne dass hierauf jedoch ein Anspruch des Vertragspart-
ners/Kunden besteht. Dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei ver-
einbarter Fracht-Frei-Lieferung - gehen, wie die Transport- und Versi-
cherungskosten, zulasten des Vertragspartners/Bestellers. Wird der 
Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Vertragspartners/Be-
stellers gegenüber dem vereinbarten Zeitpunkt verzögert, so lagern 
wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners/Bestellers. 
Ziff. 5.e. gilt insoweit entsprechend. In diesem Fall steht die Anzeige 
der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

c. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlech-
terung geht bei vereinbarter Holschuld mit Übergabe des zu liefern-
den Produktes an den Vertragspartner/Besteller, bei vereinbarter Ver-
sendungsschuld an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Unternehmungen, spätes-
tens jedoch mit Verlassen unseres Werkes oder unseres Lagers oder 
unserer Niederlassung oder des Herstellerwerkes auf den Vertrags-
partner/Besteller über, es sei denn, es ist eine Bringschuld vereinbart. 
Dies gilt auch dann, wenn die Versendung mit unseren Transportmit-
teln oder unseren Mitarbeitern oder von einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort aus erfolgt, sowie unabhängig von der Frage, wer die 
Frachtkosten trägt. Vorstehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte 
Teillieferung erfolgt. 

d. Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder 
teilweisen Zahlungsverzuges des Vertragspartners/Bestellers von un-
serem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, oder aus einem 
sonstigen vom Vertragspartner/Besteller zu vertretenden Grund, so 
geht die Gefahr spätestens ab dem Datum des Zugangs der Mitteilung 
der Versand- und/oder Leistungsbereitschaft gegenüber dem Ver-
tragspartner/Besteller auf diesen über. 
 

8. Mängelrüge/Pflichtverletzung wegen Sachmängeln/Gewährleistung 
a. Erkennbare Sachmängel sind vom Vertragspartner/Besteller unver-

züglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Abholung bei Lieferung ab 
Werk oder Lagerort, ansonsten nach Anlieferung, versteckte Sach-
mängel unverzüglich nach Entdeckung, Letztere spätestens innerhalb 
der Gewährleistungsverjährungsfrist nach Ziff. 8.b. uns gegenüber zu 
rügen. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des 
Vertragspartners/Bestellers aus Pflichtverletzung wegen Sachmän-
geln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen und 
arglistigen Handels unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib, Le-
ben oder Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie der Mängel-
freiheit, oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB oder sonstigen 
gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. Die gesetzlichen 
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Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress, §§ 478, 479 BGB) bleiben unberührt. 

b. Für Sachmängel leisten wir - soweit nicht schriftlich oder in Textform 
ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist - über einen Zeitraum 
von 12 Monaten Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs 
(siehe Ziff. 7.c.), im Falle der bestellerseitigen An- oder Abnahmever-
weigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenüber-
nahme an. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus einer Ga-
rantie, der Übernahme eines Beschaffungsrisikos im Sinne von § 276 
BGB, Ansprüchen wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesund-
heit, arglistigen, vorsätzlichen, oder grob fahrlässigen Handelns unse-
rerseits, oder wenn in den Fällen der §§ 478, 479 BGB (Rückgriff in der 
Lieferkette), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Errichtung von Bauwerken und 
Lieferung von Sachen für Bauwerke) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bau-
mängel) oder soweit sonst gesetzlich eine längere Verjährungsfrist 
zwingend festgelegt ist. § 305b BGB (der Vorrang der Individualabrede 
in mündlicher oder textlicher oder schriftlicher Form) bleibt unbe-
rührt. Eine Umkehr der Beweislast ist mit der vorstehenden Regelung 
nicht verbunden. 

c. Unsere Gewährleistung (Ansprüche aus Pflichtverletzung wegen 
Schlechtleistung bei Sachmängeln) und die sich hieraus ergebende 
Haftung ist ausgeschlossen, soweit Mängel und damit zusammenhän-
gende Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehler-
hafter Konstruktion, oder auf mangelhafter Ausführung, oder fehler-
haften Herstellungsstoffen oder, soweit geschuldet, mangelhafter 
Nutzungsanleitung beruhen. Insbesondere ist die Gewährleistung und 
die sich hieraus ergebende Haftung aufgrund Pflichtverletzung wegen 
Schlechtleistung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benut-
zung, ungeeigneter Lagerbedingungen, und für die Folgen chemischer, 
elektromagnetischer, mechanischer oder elektrolytischer Einflüsse, 
die nicht den in unserer Produktbeschreibung oder einer abweichend 
vereinbarten Produktspezifikation oder dem jeweils produktspezifi-
schen Datenblatt unsererseits oder herstellerseits vorgesehenen, 
durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. Vorstehendes 
gilt nicht bei arglistigem, grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln 
unsererseits, oder Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, der 
Übernahme einer Garantie, eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB 
und einer Haftung nach einem gesetzlich zwingenden Haftungstatbe-
stand. 

d. Wir übernehmen keine Gewährleistung nach §§ 478, 479 BGB (Rück-
griff in der Lieferkette – Lieferantenregress), wenn der Vertrags-
partner/Besteller die von uns vertragsgegenständlichen gelieferten 
Produkte bearbeitet oder verarbeitet oder sonst verändert hat, soweit 
dies nicht dem vertraglich vereinbarten Bestimmungszweck der Pro-
dukte entspricht. 

e. Die Anerkennung von Pflichtverletzungen in Form von Sachmängeln 
bedarf stets der Schriftform. 
 

9. Preise/Zahlungsbedingungen/Unsicherheitseinrede 
a. Andere Zahlungsmethoden als Barzahlung oder Banküberweisung be-

dürfen gesonderter Vereinbarung zwischen uns und dem Vertrags-
partner/Besteller; dies gilt insbesondere für die Begehung von Schecks 
und Wechseln. 

b. Bei vereinbarter Überweisung gilt als Tag der Zahlung das Datum des 
Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto bzw. auf 
dem Konto der von uns spezifizierten Zahlstelle. 

c. Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig im Falle der Erhöhung von 
Materialherstellungs- und/oder Material- und/oder Produktbeschaf-
fungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben sowie Ener-
giekosten und Kosten durch Umweltauflagen, und/oder Währungs-
schwankungen und/oder Zoll Änderung, und/oder Frachtgut 
und/oder öffentliche Abgaben entsprechend zu erhöhen, wenn diese 
die Warenherstellungs- oder Beschaffungskosten oder Kosten unserer 
vertraglich vereinbarten Leistungen unmittelbar oder mittelbar beein-
flussen und wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 
4 Monate liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausge-
schlossen, soweit die Kostensteigerung bei einzelnen oder aller der 
vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen 
der genannten Faktoren in Bezug auf unsere Gesamtkostenbelastung 
für die Lieferung aufgehoben wird. Reduzieren sich vorgenannte Kos-
tenfaktoren, ohne dass die Kostenreduzierung durch die Steigerung 

anderer der vorgenannten Kostenfaktoren ausgeglichen wird, ist die 
Kostenreduzierung im Rahmen einer Preissenkung an den Kunden 
weiterzugeben. Liegt der neue Preis aufgrund unseres vorgenannten 
Preisanpassungsrechtes 20 % oder mehr über dem ursprünglichen 
Preis, so ist der Kunde zum Rücktritt von noch nicht vollständig erfüll-
ten Verträgen berechtigt. Er kann dieses Recht jedoch nur unverzüg-
lich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend machen. 

d. Die Zahlung hat sofern nicht etwas anderes explizit vereinbart wurde 
30 Tage nach Rechnungsstellung netto ohne Abzüge zu erfolgen.  

e. Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Pro-
zentpunkten über dem bei Fälligkeit der Zahlungsforderung jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Die Geltend-
machung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehal-
ten. 

f. Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Vertragspart-
ners/Bestellers besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die 
nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

g. Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Vertragspartner/Besteller nur 
insoweit ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

h. Angebotene Wechsel nehmen wir nur ausnahmsweise kraft ausdrück-
licher Vereinbarung und nur erfüllungshalber herein. Wir berechnen 
Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag 
des Wechsels, sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Dis-
kontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der Vertrags-
partner/Besteller zu tragen. Bei Wechseln und Schecks gilt der Tag ih-
rer Einlösung als Zahltag. Bei einer Ablehnung der Wechseldiskontie-
rung durch unsere Hausbank, oder bei Vorliegen von vernünftigen 
Zweifeln daran, dass eine Wechseldiskontierung während der Wech-
sellaufzeit erfolgt, sind wir berechtigt, unter Rücknahme des Wechsels 
sofortige Barzahlung zu verlangen. 

i. Eingehende Zahlungen werden zunächst zur Tilgung der Kosten, dann 
der Zinsen und schließlich der Hauptforderung nach ihrem Alter ver-
wendet. 
 

10. Eigentumsvorbehalt, Pfändungen 
a. Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Wa-

ren/Maschinen vor (nachstehend insgesamt „Vorbehaltsware“), bis 
alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Ver-
tragspartner/Besteller einschließlich der künftig entstehenden An-
sprüche aus später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies 
gilt auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle 
Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) auf-
genommen werden und der Saldo gezogen ist. 

b. Der Vertragspartner/Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, 
insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche 
gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden 
Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbe-
haltsware an uns abgetreten. 

c. Der Vertragspartner/Besteller ist berechtigt, die gelieferten Produkte 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterzuverkaufen. Andere Verfü-
gungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Siche-
rungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware bei 
Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der 
Kunde verpflichtet, nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräu-
ßern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
entfällt ohne weiteres, wenn der Vertragspartner/Besteller seine Zah-
lungen einstellt, oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. 

d. Der Vertragspartner/Besteller tritt uns bereits hiermit alle Forderun-
gen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab, die ihm aus oder 
im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware 
gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine 
Vereinbarung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in ir-
gendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen, oder die Voraus-
abtretung der Forderung zunichtemachen. Im Falle der Veräußerung 
von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung ge-
gen den Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Vertrags-
partner/Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern 
sich aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden 
Beträge ermitteln lassen. 
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e. Der Vertragspartner/Besteller bleibt zur Einziehung der an uns abge-
tretenen Forderung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf be-
rechtigt. Wir verpflichten uns jedoch die Einzugsermächtigung nur bei 
berechtigtem Interesse zu widerrufen. Ein solches berechtigtes Inte-
resse liegt beispielsweise vor, wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder in Zahlungsver-
zug gerät. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur Einzie-
hung abgetreten Nachforderungen erforderlichen Auskünfte und Un-
terlagen vollständig zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, 
seine Abnehmer unverzüglich von der Abtretung an uns zu unterrich-
ten. 

f. Nimmt der Vertragspartner/Besteller Forderungen aus der Weiter-
veräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern beste-
hendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen sich zu seinen 
Gunsten ergebenden anerkannten Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe 
des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokor-
rentverhältnis eingestellten Forderung aus der Weiterveräußerung 
unserer Vorbehaltsware entspricht. 

g. Hat der Vertragspartner/Besteller Forderungen aus der Weiterveräu-
ßerung der von uns gelieferten oder zu liefernden Produkten bereits 
an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten 
Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund derer 
unsere derzeitigen oder künftigen Sicherungsrechte gemäß Ziff. 10 be-
einträchtigt werden können, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen. 
Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Produkte zu 
verlangen. Gleiches gilt im Falle eines echten Factorings, wenn der 
Kunde nach dem Vertrag mit dem Factor nicht frei über den Kaufpreis 
der Forderung verfügen kann. 

h. Bei bestellerseitig verschuldetem vertragswidrigem Handeln, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt vom Vertrag zur 
Rücknahme aller Vorbehaltswaren berechtigt. Der Vertrags-
partner/Besteller ist in diesem Fall ohne weiteres zur Herausgabe ver-
pflichtet und trägt die für die Rücknahme erforderlichen Transportkos-
ten. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt ein Rück-
tritt vom Vertrag. Wir sind bei Rücktritt berechtigt die Vorbehaltsware 
zu verwerten. Der Verwertungserlös wird, abzüglich angemessener 
Kosten der Verwertung, mit denjenigen Forderungen verrechnet, die 
uns der Vertragspartner/Besteller aus der Geschäftsbeziehung schul-
det. Zur Feststellung des Bestandes der von uns gelieferten Ware dür-
fen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäfts-
räume des Vertragspartners/Bestellers betreten. Von allen Zugriffen 
Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetreten Nachforderungen hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

i. Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen 
bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um 
mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Vertragspartners/Bestellers 
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflich-
tet. 

j. Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als 
Hersteller, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder 
untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Netto- Rechnungsbetrages unserer 
Ware zu den Nettorechnungsbeträgen der anderen verarbeiteten und 
unverbunden Gegenstände. Werden unsere Waren mit anderen be-
weglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die 
als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Vertragspartner/Besteller 
und schon jetzt im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der 
Vertragspartner/Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum 
unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware. Auf unser Verlangen ist der Vertrags-
partner/Besteller jederzeit verpflichtet, uns die zur Verfolgung unse-
rer Eigentums- und Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

k. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Vertrags-
partner/Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten ei-
ner Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstehenden Ausfall. 

 
11. Haftungsausschluss/-begrenzung 
a. Wir haften vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen nicht, insbeson-

dere nicht für Ansprüche des Vertragspartners/Bestellers auf Scha-
densersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechts-
grund - bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis. 

b. Vorstehender Haftungsausschluss gemäß Ziff. 11.a. gilt nicht, soweit 
gesetzlich zwingend gehaftet wird, sowie: 

• für eigene vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzung 
und vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von ge-
setzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen; 

• für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; „wesent-
liche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die ver-
tragswesentliche Rechtspositionen des Vertragspartners/Bestel-
lers schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 
gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertrags-
pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner/Besteller regelmäßig vertraut hat und 
vertrauen darf; 

• im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, auch 
durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; 

• im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leis-
tungszeitpunkt vereinbart war; 

• soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware 
oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges oder ein Be-
schaffungsrisiko im Sinne von § 276 BGB übernommen haben; 

• bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder ande-
ren gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 

c. Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt und kein vorstehender Ziff. 11.b., dort d., e. und f. 
Spiegelstrich/Punkt vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten nur für den vertragstypischen und vorher-
sehbaren Schaden. 

d. Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehen-
den Ziff. 11.a. bis 11.c. und Ziff. 11.e. gelten im gleichen Umfang zu-
gunsten unserer Organe, unserer leitenden und nichtleitenden Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunterneh-
mern. 

e. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsver-
hältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Dies 
gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für 
Ansprüche wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, 
sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen Handlung 
oder einer ausdrücklich übernommenen Garantie oder der Über-
nahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB beruht, oder im 
Falle, dass gesetzlich zwingend eine längere Verjährungsfrist gilt. 
 

12. Erfüllungsort 
a. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Ausnahme 

des Falles der Übernahme einer Bringschuld oder anderweitiger Ver-
einbarung der Sitz unserer Gesellschaft. 

b. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist - soweit der 
Vertragspartner/Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches ist - der Sitz unserer Gesellschaft. Die Zuständigkeitsregelung der 
Sätze 1 und 2 gilt klarstellungshalber auch für solche Sachverhalte zwi-
schen uns und dem Vertragspartner/Besteller, die zu außervertragli-
chen Ansprüchen im Sinne der VO (EG) Nr. 864/2007 führen können. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, den Vertragspartner/Besteller an sei-
nem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

c. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner/Besteller 
und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, 
insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Es wird aus-
drücklich klargestellt, dass diese Rechtswahl auch als eine solche im 
Sinne von Art. 14 Abs. 1b) VO (EG) Nr. 864/2007 zu verstehen ist und 
somit auch für außervertragliche Ansprüche im Sinne dieser Verord-
nung gelten soll. Ist im Einzelfall zwingend ausländisches Recht anzu-
wenden, sind unsere AGB so auszulegen, dass der mit ihnen verfolgte 
wirtschaftliche Zweck weitest möglich gewahrt wird. 
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13. Incoterms/Schriftform/Salvatorische Klausel 
a. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (IN-

COTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS 2010. 
b. Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsän-

derungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung 
der Schriftformabrede selbst. Der Vorrang der Individualabrede in 
schriftlicher, textlicher oder mündlicher Form (§ 305b BGB) bleibt un-
berührt. 

c. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus Gründen des Rechts der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB ganz 
oder teilweise unwirksam/nichtig oder nicht durchführbar sein oder 
werden, gelten die gesetzlichen Regelung. 
Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung des Vertrages 
aus anderen Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB ganz 
oder teilweise unwirksam/nichtig oder nicht durchführbar sein oder 
werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt, soweit nicht die Durchführung des Vertrages 
- auch unter Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen - für 
eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das gleiche gilt, 
wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige 
Lücke ergibt. Entgegen einem etwaigen Grundsatz, wonach eine sal-
vatorische Erhaltungsklausel grundsätzlich lediglich die Beweislast 
umkehren soll, soll die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmun-
gen unter allen Umständen aufrechterhalten bleiben und damit § 139 
BGB insgesamt abbedungen werden. Die Parteien werden die aus an-
deren Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirk-
same/nichtige/undurchführbare Bestimmung oder ausfüllungsbe-
dürftige Lücke durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in ih-
rem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen/nichti-
gen/undurchführbaren Bestimmung und dem Gesamtzweck des Ver-
trages entspricht. § 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausdrücklich ausge-
schlossen. Beruht die Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin 
festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist 
die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten 
kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. 


